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Hinweise zum Antrag auf Klassen-/Schülerfahrtzuschuss 

Liebe Eltern, 

wie Sie sicherlich schon gehört haben, hat der Förderverein in den vergangenen Jahren auf 
formlosen Antrag die Kosten für Klassen- bzw. Schülerfahrten im Einzelfall bezuschusst. Dieses 
Angebot wird es natürlich weiterhin geben, damit auch künftig alle Kinder unabhängig vom 
Einkommen der Eltern an den Fahrten teilnehmen können. 

Den Zuschuss möchten wir nach wie vor unbürokratisch und nach Möglichkeit diskret leisten. Um 
die Bezuschussung transparent und nachvollziehbar zu gestalten und gleichzeitig alle 
notwendigen Informationen ohne lästige Nachfragen sofort parat zu haben, bitten wir Sie künftig 
allerdings, den folgenden Antrag zu verwenden. Wundern Sie sich also bitte nicht über die 
Formularform! 

Wir gehen davon aus, dass Sie den Antrag der Höhe nach nur mit Blick auf Ihre konkrete 
Bedürftigkeit stellen. Wir bieten deshalb ausdrücklich auch einen anteiligen Zuschuss an! 

Als eindeutiges Indiz für die Notwendigkeit eines Zuschusses fragen wir, ob Sie ein reduziertes 
bzw. kein Schulgeld oder den Mindestsatz zahlen oder ob Sie bei der Beschaffung von Lernmitteln 
von der Zahlung eines Eigenanteils befreit sind. Wir bitten nicht um Belege, sondern geben den 
Zuschuss im Vertrauen auf die Richtigkeit Ihrer Angaben. Sollten Sie diese Frage mit „Ja“ 
beantworten, erübrigt sich jede weitere Begründung.  

Um jedem Einzelfall gerecht werden zu können, können Sie aber auch als Zahler eines höheren 
Schulgeldes einen Zuschuss beantragen. Nur für diesen Fall bitten wir aber um eine kurze 
ergänzende Begründung.  

Sofern der Verein einen Zuschuss zahlt, wird dieser auf das anzugebende Konto der/des 
Antragsteller/s bzw. auf das Klassenfahrtkonto überwiesen. 

Bitte reichen Sie nur die beiden folgenden Seiten ein. Füllen Sie den Antrag vollständig aus – er 

ist eine wichtige Voraussetzung für die Gewährung einer Förderung!  

Viele Grüße 

Ihr/Euer Vereinsvorstand 

Ergänzend ein Tipp für Hartz IV-Empfänger: 
Gemäß § 23 Abs. 3 Ziff. 3 SGB II werden von der ARGE unabhängig von den allgemeinen Hartz-
IV-Leistungen Kosten von Klassenfahrten zusätzlich übernommen: "Leistungen für (...) mehrtägige
Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen sind nicht von der Regelleistung
umfasst. Sie werden gesondert erbracht."
(Mehr dazu hier: http://www.schullandheim.de/service/tipps/1alg2-041005.pdf)

http://www.schullandheim.de/service/tipps/1alg2-041005.pdf
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Eine Evangelische Schule für Pankow e.V. 

Antrag auf Bezuschussung einer Klassenfahrt 

1. Antragsteller/in,

Adresse 
............................................................................................... 

Telefon 

E-Mail

2. Angaben zur Klassenfahrt

Für die Klasse .............. unseres/meines Kindes (Name)  ........................................................... 

wird für die Zeit vom ............   bis .................. 20__ 

eine Klassenfahrt nach ............................................................. durchgeführt. 

Für unser/mein Kind fallen dadurch 

Gesamtkosten in Höhe von ...................... Euro an. 

Wir sehen uns/Ich sehe mich nicht in der Lage, den vollen Betrag zu zahlen und bitte/n deshalb 
den Verein „Eine Evangelische Schule für Pankow“ e.V. um einen  

Zuschuss in Höhe von ................................ Euro. 

3. Begründung der Notwendigkeit

Ich/wir 

 zahle/n für mein/unser Kind nach den Schulgeldregelungen den Mindestsatz,

 bin/sind von der Schuldgeldzahlung ganz bzw. teilweise befreit oder

 bin/sind bei der Lernmittelbeschaffung von der Zahlung eines Eigenanteils befreit.

Ja      Nein      (Zutreffendes bitte ankreuzen). 

Nur falls Sie Nein angekreuzt haben: 

Ich/wir  benötige/n einen Zuschuss trotzdem, weil... 

http://www.schulstiftung-ekbo.de/fileadmin/schulstiftung/08_service/Download/Schulgeldregelung_ab01-08-07.pdf
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4. Grundlagen der Förderung - es geht leider nicht ohne Kleingedrucktes

Der Verein „Eine Evangelische Schule für Pankow“ e.V. bezuschusst die Teilnahme an Klassenfahrten der 

Evangelischen Schule Pankow auf Grundlage von § 2 Abs. 1 a) Punkt 4 der Vereinssatzung.  

Die Entscheidung zur Bezuschussung gilt stets für den Einzelfall. Ein Rechtsanspruch auf Bezuschussung besteht 

nicht. Eine ausgezahlte Bezuschussung begründet auch keinen Anspruch auf erneute Förderung in Folgejahren. 

Ich bitte um Überweisung des Zuschusses auf das folgende Konto: 

Kontonummer 

Kontoführende Bank 

BLZ 

Kontoinhaber (falls vom 
Antragsteller abweichend, 
z.B. Klassenfahrtkonto)

Ort, Datum Unterschrift des/der Antragssteller/s 

Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Antrag per Post oder E-Mail an: 

Eine Evangelische Schule für Pankow e.V., Galenusstr. 60a, 13187 Berlin 

E-Mail: info@foerderverein.ev-schule-pankow.de

(Nicht vom Antragsteller auszufüllen) 

Bearbeitungsvermerke Verein 

Eingang des Antrags am 

Angaben vollständig? Ja      Nein    

Datum Bearbeitung 

Mit Beschluss vom 

wird Förderung gewährt 
.............................. 
Ja     Nein    

Datum Überweisung 

vorstand@evangelische-schule-pankow.de

